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Muster eines Awarenesskonzeptes gemäß § 26 Wiener Veranstaltungsgesetz 2020 (Wr. VG), LGBl. Nr. 53/2020, i.d.g.F., 

Kursive, gelb hinterlegte Texte dienen der Erklärung und sind nicht Teil des Awarenesskonzeptes!

Für Veranstaltungen ab dem 1. Juli 2026 ist verpflichtend ein Awarenesskonzept auszuarbeiten, wenn gleichzeitig 300 oder mehr Besucherinnen bzw. Besucher teilnehmen können und die folgenden Veranstaltungselemente alle zutreffen sowie im Hinblick auf die Gesamtveranstaltung überwiegen: musikalische Darbietung, Tanzfläche oder Stehplatzbereich vor der Bühne, Alkoholausschank, Ende der Veranstaltung nach 21 Uhr.

	Veranstaltungsstätte (Name, Adresse):


	Bezeichnung der Veranstaltung: 


	Veranstalterin bzw. Veranstalter:


	veranstaltungsrechtliche Geschäftsführerin bzw. veranstaltungsrechtlicher Geschäftsführer:
siehe § 7 Abs. 1 Wiener Veranstaltungsgesetz 2020


	Wie kann die Rettungskette ausgelöst werden?

Eine Rettungskette ist ein ausgearbeiteter Handlungsstrang, dessen Beginn durch einen vorab bestimmten und an die Besucherinnen und Besucher kommunizierten Auslösungsmechanismus, wie z.B. die Nennung eines Codewortes, ausgelöst wird. Die einzelnen Maßnahmen der Rettungskette müssen ineinandergreifen und das Ziel haben, die belästigten Besucherinnen und Besucher umgehend aus der Belästigungssituation zu verbringen.





	Auf welche Weise werden die Besucher*innen darüber informiert, wie die Rettungskette ausgelöst werden kann?

Wie die Rettungskette ausgelöst wird, ist den Besucherinnen und Besuchern auf geeignete Weise zur Kenntnis zu bringen. Beispiele wären, dass die Informationen auf sinnvoll platzierten Orten in der Veranstaltungsstätte ausgehängt werden oder am Eingang Flyer mit der Auskunft ausgeteilt werden



 

	Beschreibung der Rettungskette (geplanter Verlauf nach Auslösung der Rettungskette mit dem Ziel die Belästigungssituation zu beenden, Nennung möglicher Rückzugsorte für die Betroffenen)















	Bestellte Awarenessbeauftragte: 
(Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Funktionen während der Veranstaltung)

Können gleichzeitig 300 oder mehr anwesende Besucherinnen bzw. Besucher an der Veranstaltung teilnehmen, ist eine Awarenessbeauftragte bzw. ein Awarenessbeauftragter zu bestellen, bei gleichzeitig 600 oder mehr zwei, bei gleichzeitig  1000 oder mehr drei, bei gleichzeitig 2 000 oder mehr vier, bei gleichzeitig 3 000 oder mehr fünf, bei gleichzeitig 4 000 oder mehr sechs. Bei Veranstaltungen, an denen gleichzeitig 5 000 oder mehr Besucherinnen bzw. Besucher teilnehmen können, ist eine verhältnismäßige Anzahl (jedenfalls nicht weniger als sechs) im Awarenesskonzept festzulegen. Awarenessbeauftragte können auch andere Funktionen wahrnehmen, sofern ihre Tätigkeit als Awarenessbeauftragte dadurch nicht behindert wird. Zumindest jede zweite beauftragte Person muss weiblich sein.









	[bookmark: _GoBack]Maßnahmen, um schwer einsehbare Bereiche im Freien bei fehlendem Tageslicht ausreichend auszuleuchten oder unzugänglich zu machen:

Verpflichtend bei Großveranstaltungen (gleichzeitig 5000 Besucher*innen oder mehr):











	Sonstige Awarenessmaßnahmen:

freiwillige sonstige Maßnahmen








Datum: …………………………….				…………………………………………….
							Unterschrift Veranstalterin/Veranstalter
							bzw. der veranstaltungsrechtlichen 								Geschäftsführung			
